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208 Das Rote Kreuz.

stimmungen zum Schutz des Roteu Kreuzes

aufzustellen. Ueber die Art dieses Schutzes

spricht sich die Konvention nicht aus, sie laßt
darin den einzelnen Staaten ganz freie Hand.

Gestützt auf den internationalen Staats-
vertrag von Genf hat auch die Schweiz am
14. April 1910 ein Gesetz erlassen „zum Schutz
des Namens und des Zeichens des Roten

Kreuzes", das am 1. Januar 1911 in Kraft
getreten ist. Dieses Gesetz bestimmt in Art. 1:

„Zur Verwendung des Roten Kreuzes auf
weißem Grund und der Worte „Rotes Kreuz"
oder „Genfer Kreuz" als Namen oder zur
Bezeichnung ihrer Tätigkeit sind außer dem

Hceressanitätsdienst nur berechtigt:

Das internationale Komitee in Genf;
Der schweizerische Zentralvcrein vom Roten

Kreuz und die vom Bundesrat als Hülfs-
organe des Zentralvcrcins anerkannten

Vereine und Anstalten".

Bis jetzt hat der Bundesrat als „Hülss-

organe des Zcntralvereins vom Roten Kreuz"
anerkannt die 22 Zweigvcreinc vom Roten

Kreuz; ferner die zirka 200 Samaritervcreinc,
die den schweizerischen Samariterbund bilden

und schließlich die beiden Pflcgerinncnschulen

in Bern und Zürich. Sie alle dürfen wie

bisher das Rote Kreuz auch in Frie-
denszeiten weiter verwenden; dagegen ist

es nicht mehr erlaubt all den Apotheken. Coif-
feuren, Zigarren- und Hosenträgerfabriken,'c„
die bis vor kurzem das Rote Kreuz ohne jede

Berechtigung als Geschäftszeichen führten.

Der Bundesrat hat allerdings seine Aner-

kennung der Samaritervereine an die Bedin-

gnng geknüpft, daß diese bei ihren Friedens-
Übungen das Rote Kreuz nicht mehr in Form
der bekannten internationalen Armbinde tragen,

sondern eine andersartige Vcrwcndungsweise
des Noten Kreuzes wählen, z. B. ein Brust-
schild, ein entsprechendes Hutband, eine Brosche

oder dergl. Der Grund für diese Beschränkung

ist das Bedürfnis, die internationale Armbinde

ausschließlich für den Gebrauch im Krieg zu

reservieren. Nur die Armbinde mit dem

Roten Kreuz ist also in Friedenszeiten
den Samaritern verboten, jede andere

Verwendungsart des Roten Kreuzes aber

jFahnen, Broschen, Schürzen kreuze n.) steht

ihnen frei. Sie brauchen sich kein neneS Sym-
bot zu wählen, wie die deutschen Samariter

Malteserkreuz).

Ocis Mer à ^jsre.

Das Bureau für zoologische Nachrichten in

London hat soeben eine Liste herausgegeben,

nach deren Feststellung als mittlere LebenS-

daucr der verschiedenen Tiere folgende Zahlen

zu setzen sind: Rind 20 Jahre; Pferd 28:
Esel 20: Schwein 12: Hammel 12: Ziege 12:

Kaninchen 10 : Huhn 10 : Katze 10 : Gans 20 ;

Sperling und Distelfink 22: Strauß 20:

Rabe 100: Papagei 120: Elefant 200:

Riescnschildkröte 100 Jahre. Alle diese Zahlen

sind durch zahlreiche Beobachtungen gestützt

worden, aber erst einer späteren Zeit wird es

vorbehalten bleiben, ganz zuverlässiges Material

zu liefern, da die Bewegung, die sich dieses

Ziel gesteckt hat, nur wenige Jahre alt ist.

Druck und Expeditton: Genossenschafts-Buchdnickerei Bern (Neuengasse 31).
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